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Einführung 

A. Relevanz der Thematik 
A. Relevanz der Thematik 

Diese Arbeit widmet sich der Frage, welche behandlungsvertraglichen Mög-
lichkeiten und Grenzen einer therapeutischen Nutzung von Placebos beste-
hen – unter Einbeziehung aktueller medizinischer, neurowissenschaftlicher, 
psychologischer und ethischer Erkenntnisse. 

Das wissenschaftliche Interesse an der Ergründung des Placebo-Phänomens 
ist enorm gewachsen. Seit einigen Jahren existieren systematische Forschungs-
bemühungen, den Placebo-Effekt und seine Wirkmechanismen aus unter-
schiedlichen Perspektiven kausal zu erklären und zu quantifizieren1. Sowohl 
auf nationaler als auch auf internationaler Ebene befassen sich Fachexperten 
insbesondere der Medizin, Neurowissenschaften, Psychologie und Ethik mit 
dem (noch) oftmals unterschätzten Potential von Placebos. Jüngste interdiszip-
linäre Zusammenschlüsse weisen auf die aktuelle Relevanz der Placebo-The-
matik hin. Die „Society for Interdisciplinary Placebo Studies“ (SIPS) ermög-
licht seit 2017 im Zweijahresrhythmus auf ihren international stattfindenden 
Konferenzen die Vorstellung neuer Erkenntnisse sowie den interdisziplinären 
Austausch und Diskurs über Herangehensweisen und neue Forschungsprojekte 
im Zusammenhang mit Placebos2. Die DFG förderte im Zeitraum von 2010 bis 
2021 die überregionale Forschungsgruppe FOR 1328, welche die psychologi-
schen Wirkmechanismen des Placebo-Effekts untersuchten3. „Die Gruppe regt 
an, das große Potenzial der Placeboeffekte mehr als bislang zu nutzen und Pla-

 
1 Schöne-Seifert/Friedrich/Reichardt, ZEFQ, 109 (2015), 245 (248); siehe dazu insbe-

sondere Beecher, JAMA, 159 (1955), 1602 (1602 ff.), auf dessen aufsehenerregendes Paper 
oftmals der moderne Beginn der Placebo-Debatte zurückgeführt wird; vgl. Schöne-Seifert, 
in: Hauck/Huster, Wirkprinzipien der Placebo-Effekte in der medizinischen Behandlung, 
2019, 61 (61 Fn. 2); Ludwig/Schuler, in: Hauck/Huster, Wirkprinzipien der Placebo-Effekte 
in der medizinischen Behandlung, 2019, 45 (45, 58); Hauck, in: Hauck/Huster, Wirkprinzi-
pien der Placebo-Effekte in der medizinischen Behandlung, 2019, 9 (10); Bingel/Sched-
lowski/Kessler, Placebo 2.0, 2019, 35 f. 

2 Näheres zu der Arbeit und den Hintergründen der SIPS siehe https://placebosociety.org/
home, zuletzt abgerufen am 8.5.2025. Die fünfte SIPS-Konferenz findet im Zeitraum vom 
15.6.2025 bis zum 18.6.2025 in Krakau in Polen statt. 

3 Siehe zur FOR 1328 insbesondere https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/138279939?
context=projekt&task=showDetail&id=138279939&, zuletzt abgerufen am 8.5.2025. 
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cebos gezielt und umsichtig einzusetzen, um den positiven Effekt einer Be-
handlung zu steigern.“4 Der Sonderforschungsbereich (SFB/Transregio 289) 
„Treatment Expectation“, der seit 2020 von der DFG gefördert wird, verfolgt 
das übergeordnete Ziel, Erkenntnisse für eine systematische Anwendung von 
Erwartungseffekten im Rahmen medizinischer Behandlungen zu generieren5. 
Dabei untersucht das interdisziplinäre Team aus Grundlagenwissenschaftlern 
von der Neurobiologie bis zu den Computerwissenschaften, Psychologen und 
Medizinern verschiedener Fachrichtungen insbesondere Placebo-Effekte bei 
Schmerzerkrankungen und affektiven Störungen6. Die Datenbank PubMed zi-
tiert aktuell 286.000 Artikel unter dem Stichwort „Placebo“ (Stand: Mai 2025), 
im Jahre 2009 waren es nur etwa 130.000 Artikel7. Im Durchschnitt der letzten 
zehn Jahre wurden pro Jahr mehr als 11.000 neue Artikel zu Placebos veröf-
fentlicht, wobei die Tendenz neuer Veröffentlichungen steigend ist8. Die Bun-
desärztekammer fasste auf Empfehlung ihres Wissenschaftlichen Beirats im 
Jahre 2011 in ihrem Buch „Placebo in der Medizin“ die neuesten Studien, die 
ethische Problematik und die rechtlichen Rahmenbedingungen zusammen9. Im 
Jahre 2018 erschien das interdisziplinäre Werk von Hauck und Huster mit dem 
Titel „Wirkprinzipien der Placebo-Effekte in der medizinischen Behand-
lung“10. Das Placebo-Phänomen erlangte in den letzten Jahren also immer mehr 
Aufmerksamkeit in einigen wissenschaftlichen Disziplinen. 

 
4 Ludwig/Schuler, in: Hauck/Huster, Wirkprinzipien der Placebo-Effekte in der medizi-

nischen Behandlung, 2019, 45 (59). 
5 Näheres zum SFB/TRR 289 mit der Projektnummer 422744262 siehe https://gepris.dfg

.de/gepris/projekt/422744262 sowie https://treatment-expectation.de/, jeweils zuletzt abge-
rufen am 14.5.2025. 

6 Siehe zu den Zielen und dem translationalen Forschungsansatz des SFB/TRR 289 ins-
besondere https://treatment-expectation.de/vision-ziele/forschungsverbund, zuletzt abgeru-
fen am 14.5.2025. 

7 Im Jahre 2009 waren es nach Enck/Zipfel/Klosterhalfen, Bundesgesundheitsbl., 52 
(2009), 635 lediglich 130.000 Artikel unter dem Begriff „Placebo“, wobei zu berücksichti-
gen sei, dass es mehrheitlich um placebo-kontrollierte klinische Studien sowie Editorials, 
Leserbriefe und Kommentare ginge; Hauck, in: Hauck/Huster, Wirkprinzipien der Placebo-
Effekte in der medizinischen Behandlung, 2019, 9 (10). 

8 Es wurden die Jahre 2011 bis 2021 betrachtet. 
9 Bundesärztekammer, Placebo in der Medizin, 2011; Ludwig/Schuler, in: Hauck/Huster, 

Wirkprinzipien der Placebo-Effekte in der medizinischen Behandlung, 2019, 45 (59) heben 
das Buch hervor; siehe zur juristischen Auseinandersetzung mit Placebo-Behandlungen nach 
österreichischem Recht Steiner, Der Einsatz von Placebos in der Medizin aus juristischer 
Sicht, 2024, 1 ff. 

10 Hauck/Huster, Wirkprinzipien der Placebo-Effekte in der medizinischen Behandlung, 
2019. 
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Allerdings werden Placebo-Behandlungen nicht nur wissenschaftlich, son-
dern oftmals vor allem ideologisch diskutiert11. Placebos sind überwiegend mit 
einer negativen Konnotation behaftet und ihre Wirksamkeit wird regelmäßig 
skeptisch betrachtet12. 

„Placebos einzusetzen bedeute einerseits eine Täuschung des Patienten und das Vorenthalten 
einer notwendigen Behandlung; andererseits wird ‚Placeborespondern‘ unterstellt, dass sie 
sich die Beschwerden nur einbilden, das heißt, sie geraten damit in die Nähe einer Hypo-
chondrie.“13 

Als eingesetztes Mittel in Kontrollgruppen werden Placebos in der Regel allein 
mit klinischen Prüfungen zum Wirksamkeitsnachweis neuer Arzneimittel in 
Verbindung gebracht14. Demgegenüber wird das therapeutische Potential von 
Placebos bislang (noch) verkannt und unterschätzt. 

Jüngste medizinische und psychologische Forschungsergebnisse deuten al-
lerdings darauf hin, dass Placebos im therapeutischen Kontext bei einer großen 
Bandbreite an Krankheiten, Leiden und Beschwerden erfolgreich Symptomlin-
derungen herbeiführen können15. Metaanalytische Studien legen nahe, dass es 
sich bei den beschriebenen Symptombesserungen nicht ausschließlich um rein 
subjektiv wahrnehmbare Empfindungen, sondern vielmehr auch um objekti-
vierbare und messbare Wirkungen handelt16. Die weitere Ergründung der dem 
Placebo-Effekt zugrunde liegenden Wirkmechanismen sowie die praktische 

 
11 Ludwig/Schuler, in: Hauck/Huster, Wirkprinzipien der Placebo-Effekte in der medizi-

nischen Behandlung, 2019, 45 (53) behaupten, dass Placebo-Behandlungen oft mit einem 
weltanschaulichen Hintergrund verknüpft seien. 

12 Schedlowski et al., Pharmacological Reviews, 67 (2015), 697 (701): „Our brief history 
of placebo use in medicine illustrates the three aspects that are still evident in today’s use of 
placebos: the negative connotation of the term placebo, the suspicion that the use of placebos 
implies the deception of patients, and the speculation that placebos may be ineffective in 
helping patients.“ Colloca, Annual Review of Pharmacology and Toxicology, 59 (2019), 191 
(204): „For several years, placebo effects have been dismissed and considered a nuisance in 
trials despite the fact that clinicians and other health care practitioners have known that these 
effects can and do result in improvements of clinical symptoms.“ Siehe auch Bingel/Sched-
lowski/Kessler, Placebo 2.0, 2019, 31. 

13 Enck/Zipfel/Klosterhalfen, Bundesgesundheitsbl., 52 (2009), 635 (636). 
14 Bundesärztekammer, Placebo in der Medizin, 2011, 107; Schedlowski et al., Pharma-

cological Reviews, 67 (2015), 697 (700). 
15 Schedlowski et al., Pharmacological Reviews, 67 (2015), 697 (701); Estelmann, NZS 

2018, 526 (527); Näheres zu den medizinischen, neurowissenschaftlichen und psychologi-
schen Hintergründen von Placebos siehe Kapitel 2. 

16 Siehe dazu Kapitel 2 A. I. 
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Nutzbarmachung der Erkenntnisse liegen im Fokus der aktuellen Placebo-For-
schung17. Wachsendes Interesse besteht auch an der Wirksamkeit von „offe-
nen“ Placebo-Gaben18. Zum Teil finden die bisherigen medizinischen Erkennt-
nisse bereits Eingang in S3-Leitlinien, welche den höchsten Qualitätsstandard 
medizinischer Leitlinien erfüllen19. Eine systematische, therapeutische Nut-
zung des Potentials von Placebos findet allerdings bisher nicht statt. Dabei ist 
die Gabe von Placebos angesichts ihrer Wirkstofflosigkeit nicht mit den (phar-
makologischen) Nebenwirkungen, die einer Verum-Behandlung anhaften, und 
der Gefahr einer Resistenzbildung verbunden20. Placebos können zudem im 
Vergleich zu Verum-Behandlungen potentiell die kostengünstigere Behand-
lungsvariante darstellen und so zur Entlastung des Gesundheitssystems beitra-
gen21. Darüber hinaus bietet der wirksame Einsatz von Placebos die Möglich-
keit, Versorgungslücken zu schließen, sofern keine pharmakologisch wirksa-
men Substanzen vorhanden sind22. 

Wie in anderen Bereichen auch, bringt wissenschaftlicher Fortschritt die 
Notwendigkeit rechtlicher Regelung mit sich. Mit den medizinischen, neuro-
wissenschaftlichen und psychologischen Erkenntnissen wächst das Interesse 
an der rechtlichen Klärung der Möglichkeiten der therapeutischen Nutzung des 

 
17 Schöne-Seifert/Friedrich/Reichardt, ZEFQ, 109 (2015), 245 (248): „Man möchte ver-

stehen, wie sich Placeboeffekte auslösen und verstärken lassen und über welche biologischen 
Mechanismen sie verursacht werden.“ Hauck, in: Hauck/Huster, Wirkprinzipien der Pla-
cebo-Effekte in der medizinischen Behandlung, 2019, 9 (13): „Zielrichtung der neueren For-
schung ist insbesondere, herauszufinden, wie Wirkungen des Placebo-Einsatzes experimen-
tell belegt, theoretisch und neurobiologisch erklärt und praktisch nutzbar gemacht werden 
können.“ 

18 Nachweise der Wirksamkeit von offenen Placebo-Gaben beispielsweise Kaptchuk et 
al., PLoS ONE, 5 (2010), e15591; Schöne-Seifert, in: Hauck/Huster, Wirkprinzipien der Pla-
cebo-Effekte in der medizinischen Behandlung, 2019, 61 (61 f.); Näheres zu offenen Pla-
cebo-Gaben siehe Kapitel 2 D. II. 

19 Klinger, AINS, 45 (2009), 22; zu der aktualisierten Version der S3-Leitlinie „Behand-
lung akuter perioperativer und posttraumatischer Schmerzen“ siehe https://register.awmf
.org/de/leitlinien/detail/001-025, zuletzt abgerufen am 15.5.2025; zu den Entwicklungsstu-
fen der Leitlinien siehe Frahm, GesR 2005, 529 (531); Spickhoff, in: Spickhoff, MedR, 
4. Aufl. 2022, § 630a BGB Rn. 39. 

20 Vgl. Bundesärztekammer, Placebo in der Medizin, 2011, 108; nach Samson, NJW 1978, 
1182 (1186) bestehe „der materielle Vorteil der Placebo-Therapie darin, daß sie den Heilef-
fekt der pharmazeutisch wirksamen Behandlung zu erzielen vermag, ohne die mit dieser 
verbundenen Nachteile der chemischen Überschwemmung des Körpers aufzuweisen“. 

21 Hauck, in: Hauck/Huster, Wirkprinzipien der Placebo-Effekte in der medizinischen Be-
handlung, 2019, 9 (18) spricht vom „effizienteren Mitteleinsatz und Kosteneinsparungen bei 
Qualitätsgewinn“. 

22 Bundesärztekammer, Placebo in der Medizin, 2011, 108. 



 A. Relevanz der Thematik 5 

Placebo-Effekts23. Die Chancen von Placebo-Behandlungen lassen sich nur 
dann effektiv verwirklichen, wenn nicht nur die medizinisch-psychologischen 
Wirkmechanismen und die hiermit verknüpften Risiken erforscht werden, son-
dern Klarheit über die rechtlichen Rahmenbedingungen besteht24. Die rechtli-
chen Rahmenbedingungen werden maßgeblich von den wissenschaftlichen 
Forschungsergebnissen beeinflusst und bedürfen einer zeitgemäßen Anpassung 
und Überprüfung ihrer Aktualität25. Bisherige juristische Forschungsbemühun-
gen scheinen sich nicht immer dogmatisch sauber und fundiert begründet mit 
den behandlungsvertraglichen Problemstellungen von Placebo-Behandlungen 
unter Berücksichtigung der aktuellen interdisziplinären Erkenntnisse auseinan-
derzusetzen. Teile der Literatur nähern sich der Thematik aus strafrechtlicher 
Sicht an26. Zivilrechtliche Bewertungen der therapeutischen Nutzungsmöglich-
keit von Placebos beziehen die jüngsten Erkenntnisse der Medizin, Psycholo-
gie und Ethik nicht in der nötigen Tiefe mit ein. Der zivilrechtliche Diskurs 
über Placebo-Behandlungen blendet weitestgehend die aus den wissenschaftli-
chen Erkenntnissen herrührenden Fragestellungen eines medizinischen und/
oder fachlichen Standards für Placebo-Behandlungen im Sinne des § 630a 
Abs. 2 BGB aus27. Dabei finden auf medizinischer Seite auch jüngste wissen-
schaftliche Ergebnisse schon Eingang in S3-Leitlinien28. Präzise Sorgfaltsan-
forderungen an die Wahl der Placebo-Methode sowie an die Informations-
pflichten des Arztes werden – soweit ersichtlich – nicht näher auf der Basis 

 
23 Hauck, in: Hauck/Huster, Wirkprinzipien der Placebo-Effekte in der medizinischen Be-

handlung, 2019, 9 (10): „Das Interesse erwächst insbesondere aus den Chancen, diese For-
schungserkenntnisse in der Medizin zu nutzen.“ Ähnlich auch Estelmann, NZS 2018, 526 
(527); ethisch wird die Täuschung des Patienten über die Gabe von Placebos sehr kontrovers 
diskutiert, siehe dazu Schöne-Seifert/Friedrich/Reichardt, ZEFQ, 109 (2015), 245 (246). 

24 Hauck, in: Hauck/Huster, Wirkprinzipien der Placebo-Effekte in der medizinischen Be-
handlung, 2019, 9 (9, 18, 24); Müller-Oerlinghausen, in: Hippius et al., Das Placebo-Pro-
blem, 1986, 87 (88) weist auf die Unkenntnis hin, „bis zu welchem Punkt wir uns noch ‚lege 
artis‘ verhalten – wo wir die Grenzen zum Barfuß-Doktor oder Voodoo überschreiten“. 

25 Kunz-Schmidt, NJ 2010, 441 weist darauf hin, dass durch neue Situationen, medizini-
schen Fortschritt und verändertes Bewusstsein sich die Anforderungen an die ärztliche Auf-
klärungspflicht wandeln können. 

26 Siehe beispielsweise Wagner, Strafrechtliche Aspekte des Einsatzes von Placebos in 
der Medizin, 2012. 

27 Zu den medizinischen und fachlichen Standards siehe Kapitel 4 A. I. 2. 
28 Klinger, AINS, 45 (2009), 22; zu der aktualisierten Version der S3-Leitlinie „Behand-

lung akuter perioperativer und posttraumatischer Schmerzen“ siehe https://register.awmf
.org/de/leitlinien/detail/001-025, zuletzt abgerufen am 15.5.2025. 



6 Einführung 

neuer wissenschaftlicher Ergebnisse diskutiert. Aus zivilrechtlicher (und straf-
rechtlicher) Sicht rückt das oft diskutierte „Aufklärungsdilemma“29 der Pla-
cebo-Behandlung in den Vordergrund30. Klärt der Arzt den Patienten über die 
Gabe eines Placebos auf, so zerstört er möglicherweise den Placebo-Effekt und 
damit den potentiellen Heilerfolg31. Verschweigt er die Placebo-Behandlung, 
so sieht er sich möglichen haftungsrechtlichen Risiken ausgesetzt. Ist eine (be-
wusste) Täuschung des Patienten zu seinem eigenen Wohl rechtlich möglich 
und medizinisch nötig? Bisherige Ansätze in der entsprechenden Fachliteratur 
erscheinen zu einer auf wissenschaftlicher Basis begründeten Lösung des Auf-
klärungsdilemmas nicht geeignet. 

Ziel dieser Arbeit ist es, sich die aktuellen interdisziplinären Grundlagen 
von Placebo-Behandlungen zu Nutze zu machen, um behandlungsvertragliche 
Möglichkeiten und Grenzen bezüglich der therapeutischen Nutzung von Pla-
cebos aufzuzeigen und zum interdisziplinären Diskurs und zu weiterer For-
schung in diesem Bereich anzuregen. Auf der Grundlage des wissenschaftli-
chen Fortschritts sollen die wesentlichen Pflichten des Arztes bei Placebo-Be-
handlungen unter Berücksichtigung der Grundprinzipien des Behandlungsver-
trags herausgearbeitet werden. Auf diese Weise sollen die aktuellen behand-
lungsvertraglichen Rahmenbedingungen für die therapeutische Behandlung 
mit Placebos geschaffen werden. 

B. Thematische Eingrenzungen 
B. Thematische Eingrenzungen 

Thematisch ist die Arbeit begrenzt auf die behandlungsvertraglichen Möglich-
keiten und Grenzen bei Placebo-Behandlungen nach den Vorschriften der 
§§ 630a–h BGB32. Angesichts des behandlungsvertraglichen Schwerpunkts 
dieser Ausarbeitung sind andere zivilrechtliche Aspekte, beispielsweise solche 
des Deliktsrechts, sowie spezifische öffentlich-rechtliche – etwa sozialrechtli-
che – und strafrechtliche Erwägungen in besonderer Tiefe nicht Gegenstand 
dieser Arbeit. Auf etwaige Überschneidungspunkte wird dennoch hingewiesen. 
Soweit erforderlich wird zudem auf verfassungsrechtliche Grundsätze zurück-

 
29 Gaßner/Strömer, VersR 2014, 299; siehe dazu auch OLG Hamm 15.2.2022 – 26 U 

21/21, BeckRS 2022, 4053, Rn. 41; Katzenmeier, MedR 2018, 367 (370); Katzenmeier, in: 
Hau/Poseck, BeckOK BGB, [63. Ed. 1.8.2022] § 630e BGB Rn. 29. 

30 Gaßner/Strömer, VersR 2014, 299 (300); Ostendorf, Der medizinische Sachverständige 
2014, 184: „Die Pflicht zur Selbstbestimmungsaufklärung stellt das zentrale rechtliche Pro-
blem bei einer vorsätzlichen Plazebobehandlung dar.“ 

31 Vgl. Enck/Zipfel/Klosterhalfen, Bundesgesundheitsbl., 52 (2009), 635 (636). 
32 Mit dem Patientenrechtegesetz, das am 26.2.2013 in Kraft trat, kodifizierte der Gesetz-

geber das damals vorherrschende Richterrecht auf dem Gebiet des Behandlungs- und Arzt-
haftungsrechts im BGB, vgl. dazu BT-Drs. 17/10488, 1; Spickhoff, VersR 2013, 267 (268). 
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gegriffen, allerdings ohne den Anspruch auf eine gesonderte, vertiefte und ab-
schließende Diskussion der verfassungsrechtlichen Aspekte zu erheben. So-
weit für die behandlungsvertragliche Bewertung erforderlich, werden rechtli-
che Vorgaben aus dem Arzneimittelgesetz und aus entsprechenden Verordnun-
gen der Europäischen Union vergleichend und ergänzend herangezogen. An-
sonsten ist europäisches und internationales Recht kein Bestandteil dieser Ar-
beit. 

Obgleich die Möglichkeit der Personenverschiedenheit der Vertragsparteien 
sowohl auf Seiten des Behandelnden als auch auf Seiten des Patienten im Sinne 
von § 630a Abs. 1 BGB besteht, beschränkt sich diese Arbeit der Klarheit hal-
ber auf ein Zwei-Personen-Verhältnis zwischen Arzt und Patient33. Es ist von 
der Personenidentität von dem die Behandlung Zusagenden und dem die Be-
handlung tatsächlich Durchführenden sowie von dem faktisch Behandelten und 
dem zur Vergütung Verpflichteten auszugehen34. 

Nach der Legaldefinition des § 630a Abs. 1 BGB ist Behandelnder derje-
nige, welcher die medizinische Behandlung eines Patienten zusagt. Primär han-
delt es sich dabei um (Zahn-)Ärzte sowie um Psychotherapeuten35. Zudem wer-
den nichtapprobierte Ärzte und Medizinstudierende ebenso von den behand-
lungsvertragsrechtlichen Regelungen erfasst wie Hebammen und Entbindungs-
pfleger, Masseure, medizinische Bademeister, Ergotherapeuten, Logopäden, 
Diätassistenten und Physiotherapeuten36. Darüber hinaus stellen auch Heil-
praktiker Behandelnde im Sinne des § 630a Abs. 1 BGB dar. Der Anwendungs-
bereich beschränkt sich aufgrund des Wortlauts „medizinische Behandlung“ 

 
33 Katzenmeier, MedR 2012, 576 (579) moniert, dass der Begriff des „Behandelnden“ 

nicht eindeutig sei; Müller, GuP 2013, 1 (4) kritisiert ebenfalls die Regelung in Bezug auf 
die Krankenhaushaftung; vgl. auch Gutmann, in: Staudinger, BGB, 2021, § 630a Rn. 42 f. 

34 Die Möglichkeit der Personenverschiedenheit ist grundsätzlich vor dem Hintergrund 
problematisch, dass die behandlungsvertraglichen Regelungen nach §§ 630b-h BGB nicht 
gesondert unterscheiden, wenn es sich tatsächlich um mehrere Personen auf einer Vertrags-
seite handelt. In den Fällen, in denen Personenverschiedenheit vorliegt, ist der Inhalt der 
Begriffe Patient und Behandelnder für jede einzelne Regelung der §§ 630b–h BGB geson-
dert auszulegen und hierbei auf den Sinnzusammenhang und die systematische Stellung der 
jeweiligen Vorschrift, die an dieser Stelle vom Gesetzgeber in Bezug genommene Recht-
sprechung sowie auf die grundrechtlich geschützten Interessen der Betroffenen abzustellen, 
vgl. Hegerfeld, Ärztliche Aufklärungs- und Informationspflichten, 2018, 90; Gutmann, in: 
Staudinger, BGB, 2021, § 630a Rn. 42, 75; Gutmann, in: Staudinger, BGB, 2021, § 630d 
Rn. 23. 

35 BT-Drs. 17/10488, 18.  
36 Spickhoff, VersR 2013, 267 (269); zur Einbeziehung nichtärztlicher Tätigkeiten siehe 

Gutmann, in: Staudinger, BGB, 2021, § 630a Rn. 27, 33 ff. 
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von „Patienten“ nach § 630a Abs. 1 BGB auf die Humanmedizin, sodass Vete-
rinärmediziner nicht davon erfasst sind37. Apotheker fallen aufgrund ihrer feh-
lenden Berechtigung zur Behandlung von Patienten ebenfalls nicht unter die 
Norm38. Die Vorschriften der §§ 630a ff. BGB finden darüber hinaus keine An-
wendung auf die spezialgesetzlich geregelte Erbringung reiner Pflege- oder 
Betreuungsleistungen39. In dieser Arbeit soll der Begriff des Behandelnden in 
personeller Hinsicht synonym mit dem des approbierten Arztes als zentralem 
Akteur der Gesundheitsversorgung verwendet werden40. Andere Heilberufe so-
wie Heilgewerbe sollen in diesem Zusammenhang in den Hintergrund treten. 
Lediglich an entscheidenden Schnittstellen ist auf die Unterschiede zu anderen 
Heilberufen, insbesondere zu Heilpraktikern, überblickshaft einzugehen41. An-
gesichts der Tatsache, dass Heilpraktiker im Sinne des Heilpraktikergesetzes 
keine besondere medizinische Ausbildung vorweisen müssen, sondern nur 
nach Überprüfung ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten zur Heilbehandlung zuge-
lassen werden, sind an sie zum Teil andere behandlungsvertragliche Sorgfalts-
pflichten zu stellen42. 

Auf Patientenseite ist von dem einwilligungsfähigen volljährigen Patienten 
als tatsächlich Behandeltem auszugehen43. Die gesonderten Problemfelder der 
Minderjährigkeit und Einwilligungsunfähigkeit volljähriger Personen werden 
in dieser Arbeit nicht näher beleuchtet. Die Problematik der Grenzen und Mög-
lichkeiten der Einwilligung nach Aufklärung im Falle der Placebo-Behandlung 
steht im Vordergrund der Ausarbeitung. Die eingehende Betrachtung soll nicht 
von den besonderen Fragestellungen im Hinblick auf die informierte Einwilli-
gung eines minderjährigen oder einwilligungsunfähigen volljährigen Patienten 
überlagert werden44. 

 
37 BT-Drs. 17/10488, 11, 18; Wagner, VersR 2012, 789 (790); Spickhoff, VersR 2013, 267 

(269); Gutmann, in: Staudinger, BGB, 2021, § 630a Rn. 37. 
38 BT-Drs. 17/10488, 18; Gutmann, in: Staudinger, BGB, 2021, § 630a Rn. 36. 
39 BT-Drs. 17/10488, 17; Gutmann, in: Staudinger, BGB, 2021, § 630a Rn. 35. 
40 Jansen, Der Medizinische Standard, 2019, 6: „Ärzte als zentrale Akteure der Gesund-

heitsversorgung“. 
41 Zur strafrechtlichen Einordnung der Behandlung durch Heilpraktiker siehe Cramer, 

Strafrechtliche Grenzen der Therapiefreiheit und der Heilbehandlung durch den Heilprakti-
ker, 1995. 

42 Vgl. BGH 29.1.1991 – VI ZR 206/90, NJW 1991, 1535 (1537); BT-Drs. 17/10488, 18; 
Schmid, NJW 1986, 2339; Stock, MedR 2018, 73 weist auf die umstrittene Forderung der 
Abschaffung des Heilpraktikerberufs hin; siehe auch Prütting/Friedrich, in: Prütting, MedR-
Komm, 6. Aufl. 2022, § 630a BGB Rn. 80; zu den Ausbildungsanforderungen an Heilprak-
tiker siehe auch Jansen, MedR 2021, 1045. 

43 Zum widersprüchlichen Wortlaut der Norm in Bezug auf den Patienten siehe Gutmann, 
in: Staudinger, BGB, 2021, § 630a Rn. 75 ff. 

44 Zur Placebo-Anwendung bei Nicht-Einwilligungsfähigen siehe Bundesärztekammer, 
Placebo in der Medizin, 2011, 139 ff. 
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Während das Gesetz, die darauf bezogene Literatur und Rechtsprechung 
hauptsächlich vom Behandelnden und Patienten in männlicher Form sprechen, 
wird in dieser Arbeit absichtlich unregelmäßig auch die weibliche Form der 
Vertragsparteien verwendet. Im Sinne der Gleichbehandlung gelten sämtliche 
Personenbezeichnungen gleichermaßen auch für alle nicht-binären Geschlech-
ter. 

Inhaltlich soll die behandlungsvertragliche Auseinandersetzung auf Place-
bos als mögliche Behandlungsmethode beschränkt sein. Die Kehrseite des Pla-
cebo-Effekts – der Nocebo-Effekt – wirft eigene (behandlungsvertrags-)recht-
liche Fragestellungen auf, die in dieser Arbeit nicht geklärt werden sollen. Im 
Vordergrund der zivilrechtlichen Diskussion über die Vermeidung des 
Nocebo-Effekts stehen die Fragen nach dem Inhalt und Umfang der Aufklärung 
über Risiken der spezifischen Behandlung nach § 630e Abs. 1 Satz 2 BGB. Auf 
die medizinische, ethische und rechtliche Notwendigkeit weiterer Forschung 
in diesem Bereich soll hingewiesen werden45. 

C. Gang der Untersuchung 
C. Gang der Untersuchung 

Ziel der Arbeit ist, die behandlungsvertraglichen Möglichkeiten und Grenzen 
im Hinblick auf die therapeutische Nutzung von Placebos auszuloten. Voraus-
setzungen einer Auseinandersetzung mit den behandlungsvertraglichen Grund-
lagen von Placebo-Behandlungen sind zum einen die Klärung der wesentlichen 
Begrifflichkeiten (Kapitel 1) und zum anderen die Erforschung der interdiszi-
plinären Grundlagen von Placebos (Kapitel 2). Im Zuge dessen werden insbe-
sondere die medizinischen, neurowissenschaftlichen und psychologischen Er-
kenntnisse über Placebo-Effekte – Krankheitsbilder und Formen von Placebos, 
Wirkmechanismen und Anwendungsmöglichkeiten – herausgestellt, um auf 
dieser Basis eine rechtliche Einordnung der Placebo-Behandlung vornehmen 
zu können. 

Als Vorbereitung auf die Auseinandersetzung mit den konkreten Sorgfalts- 
und Aufklärungspflichten des Arztes im Rahmen einer Placebo-Behandlung 
sind die den §§ 630a–h BGB zugrunde liegenden Grundprinzipien – das 
Selbstbestimmungsrecht des Patienten sowie die ärztliche Therapiefreiheit – 
näher zu beleuchten (Kapitel 3). Das aus den Grundprinzipien herrührende 
Spannungsverhältnis zwischen Paternalismus und Partnerschaftlichkeit, die 
Entwicklung des Arzt-Patienten-Verhältnisses, die aktuelle Relevanz des 

 
45 Angeschnitten wird die Thematik in Bezug „auf Ausmaß und Framing bei der Aufklä-

rung über Misserfolgs- und Nebenwirkungsrisiken“ aus ethischer Sicht beispielsweise bei 
Schöne-Seifert/Friedrich/Reichardt, ZEFQ, 109 (2015), 245 (249). 
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Selbstbestimmungsrechts des Patienten sowie die daraus folgenden Konse-
quenzen sollen als Grundlage der weiteren Argumentation herausgearbeitet 
werden. 

Die allgemeinen Erkenntnisse über den Behandlungsvertrag und seine 
Grundprinzipien vorangestellt, erfolgt im weiteren Verlauf der Arbeit die ge-
naue Untersuchung der fachlichen Standards als Maßstab ärztlichen Handelns 
im Sinne des § 630a Abs. 2 BGB (Kapitel 4 A.). Die wesentlichen Sorgfalts-
pflichten des Arztes bei der Wahl der Methode der Behandlung (Kapitel 4 B.), 
die behandlungsbezogenen Informationspflichten (Kapitel 4 C.) sowie die ärzt-
lichen Sorgfaltspflichten bei Durchführung der Behandlung (Kapitel 4 D.) wer-
den jeweils im Allgemeinen sowie in Bezug auf die Besonderheiten einer Pla-
cebo-Behandlung näher betrachtet. 

 An die ärztlichen Sorgfaltspflichten einer Placebo-Behandlung schließt sich 
die Betrachtung der allgemeinen Grundsätze der wirtschaftlichen Aufklärung 
und die Übertragung derselben auf die Situation einer Placebo-Therapie an 
(Kapitel 5). 

Im Fokus der weiteren Untersuchung stehen die Anforderungen des infor-
med consent nach §§ 630d, 630e BGB und die bisherigen Ansätze zur Lösung 
des Aufklärungsdilemmas der Placebo-Behandlung, um sodann einen eigenen 
Lösungsvorschlag zu unterbreiten (Kapitel 6). 

Anschließend werden die Folgen der Missachtung der zuvor herausgearbei-
teten ärztlichen Pflichten – die haftungsrechtlichen Grundsätze – überblicks-
haft aufgezeigt (Kapitel 7). Besonderes Augenmerk soll dabei auf die Beson-
derheiten einer Aufklärungspflichtverletzung im Allgemeinen sowie im spezi-
ellen Rahmen einer Placebo-Behandlung gelegt werden. 

Die Erkenntnisse der Arbeit werden in einem abschließenden Kapitel zu-
sammengefasst. 
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